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§ 1 Gegenstand des Statutes 

Dieses Bezirksstatut regelt im Rahmen 

des Landesstatutes die Rechtsverhältnis-

se, die Organisation und die Tätigkeit der 

Bezirksorganisation Linz-Stadt der SPÖ, 

ihrer Gliederungen und Organe. 

§ 2 Aufbau der Bezirksorganisation 

(1) Die SPÖ-Bezirksorganisation Linz-

Stadt (kurz Bezirksorganisation) ist eine 

mit Rechtspersönlichkeit ausgestattete 

Gliederung der Landesorganisation 

Oberösterreich der Sozialdemokratischen 

Partei Österreichs. 

(2) Die Bezirksorganisation umfasst die 

innerhalb des Gemeindegebietes der 

Landeshauptstadt Linz bestehenden Sek-

tionen und deren Sprengel. 

(3) Diese einzelnen Parteiorganisationen 

werden nach außen von dem/der Vorsit-

zenden bzw. im Verhinderungsfalle von 

einem/einer von ihm/ihr damit beauftrag-

ten Stellvertreter/in vertreten. 

§ 3 Verwaltungsjahr 

Das Verwaltungsjahr beginnt für alle 

Organisationen am 1. Jänner und endet 

mit 31. Dezember. 

§ 4 Sprengel 

(1) Der Sprengel bildet einen Teil der 

Sektion und soll nach Möglichkeit eine 

Häusergruppe innerhalb eines amtlichen 

Wahlsprengels umfassen bzw. mit einem 

Wahlsprengel übereinstimmen. 

(2) Dem Sprengel obliegt vor allem die 

politische Aufklärungsarbeit. 

§ 5 Organe des Sprengels 

Der/Die Sprengelvorsitzende, des-

sen/deren Stellvertreter/innen und die 

Subkassiere/Subkassierinnen bilden mit 

den erforderlichen Mitarbeiter/inne/n die 

Sprengelleitung. 

§ 6 Sektion 

(1) Mehrere Sprengel bilden eine Sektion 

der Bezirksorganisation. Die Einteilung 

des Bezirkes in Sektionen und deren 

Bezeichnungen erfolgt durch den Bezirk-

sparteivorstand. Änderungen bestehender 

Sektionsgrenzen (Teilung, Zusammenle-

gung) gegen den Willen der betroffenen 

Sektion(en) bedürfen der Zustimmung 

des Bezirksparteiausschusses. 

(2) Die Sektion ist eine selbständige 

Organisationseinheit mit dem Status einer 

Ortsorganisation (Stadtorganisation) 

gemäß der einschlägigen Bestimmungen 

des Landesstatutes Oberösterreich. Ihre 

Verwaltung unterliegt der Kontrolle des 

Bezirksparteivorstandes. Sie hat keine 

Rechtspersönlichkeit. Verbindliche 

Schriftstücke sind im Einvernehmen mit 

dem/der Bezirksgeschäftsführer/in zu 

erstellen und müssen von dem/der Be-

zirksparteivorsitzenden und dem/der 

Bezirksgeschäftsführer/in unterzeichnet 

werden. 

(3) Der Sektion obliegt im Besonderen 

die Verwaltung der Beiträge und die ge-

naue Evidenzhaltung der ihr angehören-

den Mitglieder. Sie registriert die Neuan-

meldungen und sorgt für die Ausstellung 

der Mitgliedsbücher. Die Mitgliedsbeiträ-

ge sind vierteljährlich mit der Bezirksor-

ganisation abzurechnen. 

§ 7 Organe der Sektion 

(1) Willensbildende Organe sind: 

a) die Sektionsmitgliederversammlung; 

b) der Sektionsausschuss. 

(2) Vertrauenspersonen der Sektion sind 

diejenigen Mitglieder, die in eine Partei-
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funktion gewählt wurden und/oder mit 

einer Funktion betraut sind. 

§ 8 Mitgliederversammlung 

(1) Die Sektionsmitgliederversammlung 

besteht aus allen Parteimitgliedern der 

Sektion. Sie ist vom Sektionsausschuss 

so oft als nötig, mindestens aber alle drei 

Jahre einzuberufen. Der Sektionsaus-

schuss muss eine Sektionsmitgliederver-

sammlung einberufen, wenn dies von 

einem Drittel der Sektionsmitglieder 

schriftlich und unter Angabe eines Grun-

des verlangt wird. Zu der alle drei Jahre 

abzuhaltenden Sektionsmitgliederver-

sammlung sind die Mitglieder namentlich 

einzuladen. Gemäß § 27 des Bundespar-

teistatuts können Betriebssektionen auch 

Delegiertenversammlungen abhalten. 

(2) Die Aufgabe der Sektionsmitglieder-

versammlung sind insbesondere: 

a) Entgegennahme der Berichte der Ver-

trauenspersonen über die Tätigkeit des 

Sektionsausschusses; 

b) Wahl des Sektionsausschusses, der 

Sektionsfrauenvorsitzenden und einer 

allfälligen Sprengelleitung in maximal 

dreijährigem Abstand. 

(3) Die Wahlen erfolgen geheim und sind 

nach der für die Bezirkskonferenz gülti-

gen Wahlordnung durchzuführen. 

(4) Zur Wahl der Sektionsfrauenvorsit-

zenden sind alle weiblichen Mitglieder 

berechtigt. 

§ 9 Sektionsausschuss 

(1) Der Sektionsausschuss besteht min-

destens aus dem/der Sektionsvorsitzen-

den, den Sektionsvorsitzenden-

Stellvertreter/inne/n, dem/der Schriftfüh-

rer/in und dessen/deren Stellvertreter/in, 

dem/der Kassier/in und dessen/deren 

Stellvertreter/in sowie aus den Mitglie-

dern der Kontrolle, der Sektionsfrauen-

vorsitzenden, dem/der Bildungsreferen-

ten/Bildungsreferentin sowie den Vorsit-

zenden der befreundeten Organisationen 

gemäß Statut der Landesorganisation 

bzw. der Jungen Generation, soferne 

solche in der Sektion bestehen. 

(2) Dem Sektionsausschuss obliegt ins-

besondere: 

a) die Betreuung der Parteimitglieder; 

b) die Werbung von Parteimitgliedern; 

c) die Abhaltung von Versammlungen 

und Veranstaltungen; 

d) die Öffentlichkeits-, Wahl- und Aufklä-

rungsarbeit; 

e) die Wahl der Delegierten zur Bezirks-

konferenz. 

(3) Eine Sektionsausschusssitzung ist 

mindestens sechsmal jährlich von 

dem/der Sektionsvorsitzenden schriftlich 

einzuberufen oder wenn dies von einem 

Viertel der Mitglieder des Sektionsaus-

schusses oder von allen Mitgliedern der 

Kontrolle verlangt wird. Über jede Sitzung 

ist ein Protokoll zu führen. 

(4) Die Sektionskontrolle besteht aus drei 

Mitgliedern, die aus ihrer Mitte eine/n 

Vorsitzende/n wählen. 

(5) Der Sektionskontrolle obliegt die 

laufende Kontrolle der Kassengebarung 

und der Geschäftsführung des Sektions-

ausschusses sowie die Berichterstattung 

hierüber an die Sektionsmitgliederver-

sammlung. 

(6) Der Sektionsausschuss kann zur 

Besorgung bestimmter ihm zustehenden 

Aufgaben einen Vorstand bestellen, dem 

jedenfalls der/die Vorsitzende und des-

sen/deren Stellvertreter/inne/n, die Vorsit-

zende des Sektionsfrauenvorstandes, 

der/die Kassier/in, der/die Schriftführer/in 

sowie der/die Bildungsreferent/in anzuge-

hören haben. 
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§ 10 Beschlüsse der Organe 

(1) Die Sektionsmitgliederversammlung 

fasst ihre Beschlüsse mit absoluter 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

(2) Der Sektionsausschuss ist beschluss-

fähig, wenn mindestens die Hälfte seiner 

Mitglieder, darunter der/die Sektionsvor-

sitzende bzw. dessen/deren Stellvertre-

ter/innen, anwesend sind. Er fasst seine 

Beschlüsse mit absoluter Mehrheit der 

Stimmen der Anwesenden. 

§ 11 Sektionsfrauenvorsitzende 

(1) In jeder Sektion ist eine Sektionsfrau-

envorsitzende zu wählen. 

(2) Die Sektionsfrauenvorsitzende hat die 

Aufgabe, die politische Frauenarbeit zu 

organisieren, insbesondere Frauen für die 

Parteiarbeit zu werben sowie Veranstal-

tungen für weibliche Parteimitglieder und 

Wahlwerbung durchzuführen. 

(3) Die Sektionsfrauenvorsitzende hat 

ihre Aufgabe im Einvernehmen mit dem 

Sektionsausschuss zu erfüllen. 

§ 12 Bildungsarbeit in den Sektionen 

Jede Sektion ist verpflichtet, einen Bil-

dungsreferenten/eine Bildungsreferentin 

zu wählen. Der/Die Bildungsreferent/in 

gehört dem Sektionsausschuss mit Sitz 

und Stimme an. Der/Die Bildungsrefe-

rent/in hat Vorschläge für die Bildungs- 

und Kulturveranstaltungen der Sektion 

zur Beschlussfassung vorzulegen und an 

der Durchführung mitzuwirken. 

Der/Die Sektionsbildungsreferent/in stellt 

die Verbindung zwischen dem Sektions-

ausschuss und dem Bezirksbildungsaus-

schuss her. 

§ 13 Jugendarbeit in den Sektionen 

(1) Die Sektionen werden ermuntert, im 

Einvernehmen mit der Bezirksorganisati-

on und der jeweiligen Bezirks- bzw. Lan-

desorganisation der befreundeten Ju-

gendorganisationen bzw. der Jungen 

Generation, Stadtteilgruppen zu bilden. 

(2) Die Stadtteilgruppen üben ihre Tätig-

keit in Übereinstimmung mit den Statuten 

der Jugendorganisation bzw. Regulativen 

der Jungen Generation aus. 

(3) Die Vorsitzenden der Stadtteilgruppen 

sind mit Sitz und Stimme im Sektions-

ausschuss vertreten und erstatten regel-

mäßig Bericht über ihre Tätigkeiten. 

§ 14 Organe der Bezirksorganisation 

(1) Willensbildende Organe sind: 

a) die Bezirkskonferenz; 

b) der Bezirksparteiausschuss; 

c) der Bezirksparteivorstand. 

(2) Ausführendes Organ: Bezirkspartei-

präsidium 

§ 15 Bezirkskonferenz 

(1) Die Bezirkskonferenz ist das höchste 

willensbildende Organ der Partei im Be-

zirk. 

(2) Die ordentliche Bezirkskonferenz wird 

vom Bezirksparteiausschuss oder Bezirk-

sparteivorstand mindestens alle drei 

Jahre einberufen. 

(3) Der Landesparteivorstand ist berech-

tigt, die Einberufung einer Bezirkskonfe-

renz zu verlangen oder selbst vorzuneh-

men, wenn die Bezirksorganisation die 

Einberufung statutenwidrig unterlassen 

hat, der Bezirksparteiausschuss, der 

Bezirksparteivorstand oder das Bezirks-

parteipräsidium die Führung der Geschäf-

te so vernachlässigen, dass der Bezirks-

organisation schwerer Schaden droht. 

Die Einberufung außerordentlicher Be-

zirkskonferenzen ist jederzeit möglich. 

(4) Der ordentlichen Bezirkskonferenz 

obliegen insbesondere: 
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a) die Wahl des Tagungspräsidiums, der 

erforderlichen Kommissionen, die Prü-

fung der Mandate und die Bestimmung 

der Tagesordnung und der Geschäftsord-

nung; 

b) die Entgegennahme des Berichtes 

über die politische und organisatorische 

Tätigkeit des Bezirksparteiausschusses 

bzw. Bezirksparteivorstandes, des Bezirk-

sparteikassiers/der Bezirksparteikassierin 

und der Bezirksparteikontrolle; 

c) die Beschlussfassung über das Be-

zirksstatut; 

d) die Beschlussfassung über alle die 

Bezirksorganisation betreffenden politi-

schen und organisatorischen Angelegen-

heiten, soweit sie nicht statutengemäß 

anderen Organen vorbehalten sind; 

e) die Wahl des Bezirksparteiausschus-

ses, des Bezirksparteivorstandes und der 

Bezirkskontrolle; 

f) die Kenntnisnahme der Wahl des Be-

zirksfrauenvorstandes, des Bezirksbil-

dungsausschusses sowie des Bezirksvor-

standes der Jungen Generation; 

g) die Wahl der Delegierten zum Landes- 

und Bundesparteitag, wobei in Ausnah-

mefällen der Bezirksparteivorstand diese 

Wahlen vornehmen kann; 

h) die Wahl der Schiedsgerichtsbeisit-

zer/innen; 

i) die Erstellung der Kandi-

dat/inn/envorschläge für Gemeinderats-, 

Landtags- und Nationalratswahlen. Die 

Erstellung von Kandidat/innenvorschlägen 

für Landtags- und Nationalratswahlen 

kann durch Vorstandsbeschluss an den 

Bezirksparteiausschuss delegiert werden. 

(5) Die Wahlen in der Bezirkskonferenz 

erfolgen geheim nach der jeweils gültigen 

Wahlordnung, die den Delegierten mit der 

Delegiertenkarte zuzusenden ist. 

(6) Wurde im Rahmen einer Mitgliederdi-

rektwahl gemäß § 37 dieses Statuts 

der/die Bezirksparteivorsitzende oder 

ein/e Spitzenkandidat/in für die Gemein-

derats-, Landtags- oder Nationalratswahl 

gekürt, so gilt diese/r als von der Bezirks-

konferenz gewählt. 

§ 16 Delegationsrecht 

(1) Zur Teilnahme an der Bezirkskonfe-

renz sind berechtigt: 

A) Ordentlich Delegierte 

a) die Delegierten der Sektionen. Ihre 

Wahl erfolgt in den Sektionsausschüssen. 

Die Sektionen entsenden bis zu zweihun-

dert beitragszahlenden Mitgliedern zwei, 

für je weitere zweihundert beitragszah-

lende Mitglieder eine/n Delegierte/n, 

wobei Restzahlen über hundert voll ange-

rechnet werden. Der zur Feststellung der 

Delegiertenzahl anzuwendende Monats-

durchschnitt der kassierten Mitglieder 

ergibt sich aus der durch zwölf geteilten 

Summe der vom 1. Jänner bis 31. De-

zember des letzten Berichtsjahres tat-

sächlich bezahlten Mitgliedsbeiträge der 

Sektion; 

b) die Mitglieder des Bezirksparteiaus-

schusses; 

c) pro 550 Mitglieder der SPÖ Linz-Stadt 

ein/e Delegierte/r der GewerkschafterIn-

nen in der SPÖ mit ordentlichem Wohn-

sitz und/oder Dienstort in Linz; 

d) je drei Delegierte vom Bezirksfrauen-

vorstand, vom Bezirksbildungsausschuss 

und von der Bezirksorganisation der 

Jungen Generation. 

e) die Delegierten von den im Bezirk 

bestehenden sozialdemokratischen Orga-

nisationen, die zum Landesparteitag de-

legierungsberechtigt sind. Jede Organisa-

tion kann, unabhängig von der Zahl ihrer 

Mitglieder, eine/n Delegierte/n entsenden. 

Die weitere Anzahl der Delegierten richtet 

sich nach der Anzahl der Mitglieder der 

jeweiligen Organisation. Pro 150 Mitglie-
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der auf Bezirksebene kann ein/e weitere/r 

Delegierte/r entsendet werden, maximal 

jedoch drei Delegierte. Den jeweils kon-

kreten Schlüssel beschließt der Bezirks-

parteivorstand. 

f) je drei Delegierte allfällig vorhandener 

Themensektionen. 

B) Gastdelegierte mit beratender Stimme 

über Beschluss des Bezirksparteivorstan-

des. 

(2) Zugelassen sind nur Delegierte, die 

Parteimitglieder in der Bezirksorganisati-

on Linz-Stadt sind und im vorangegange-

nen Jahr ihren Mitgliedsbeitrag geleistet 

haben; 

§ 17 Außerordentliche Bezirkskonfe-

renz 

(1) Eine außerordentliche Bezirkskonfe-

renz findet auf Beschluss des Bezirkspar-

teiausschusses oder des Bezirkspartei-

vorstandes oder nach schriftlicher Be-

kanntgabe eines Grundes auf Verlangen 

von mindestens einem Drittel der zur 

Delegierung berechtigten Sektionen statt. 

Die außerordentliche Bezirkskonferenz ist 

innerhalb von zwölf Wochen nach Be-

schlussfassung bzw. nach Einlangen des 

Verlangens von mindestens einem Drittel 

der zur Delegierung berechtigten Sektio-

nen durchzuführen. 

(2) Einberufen werden die Delegierten 

der jeweils vorhergegangenen Bezirks-

konferenz, sofern nicht neue Delegierte 

bekannt gegeben werden. 

§ 18 Einberufung 

(1) Die Einberufung der ordentlichen 

Bezirkskonferenz muss mindestens sechs 

Wochen, die der außerordentlichen Be-

zirkskonferenz mindestens zwei Wochen 

vorher schriftlich erfolgen. Sämtliche 

Wahlvorschläge, einschließlich der Be-

werbungen gemäß den einschlägigen 

Bestimmungen des Bundesorganisations-

statutes sind den Delegierten spätestens 

zwei Wochen vor dem Konferenztermin 

postalisch oder elektronisch zuzusenden. 

(2) Ort und Zeit der Bezirkskonferenz 

werden vom Bezirksparteiausschuss oder 

vom Bezirksparteivorstand beschlossen 

und sind in der Einberufung bekanntzu-

geben. 

(3) Zur Vorbereitung der Wahl des Be-

zirksparteivorstandes bzw. Bezirkspartei-

ausschusses sowie der Mitglieder der 

Bezirksparteikontrolle und des Schiedsge-

richts setzt der Bezirksparteivorstand eine 

provisorische Wahlkommission, zu Vor-

beratung der Anträge eine Antragsprü-

fungskommission ein. 

Die Wahl- und die Antragsprüfungskom-

mission sind der Bezirkskonferenz zur 

Bestätigung vorzulegen. Die Wahl- und 

die Antragsprüfungskommission haben in 

einer konstituierenden Sitzung eine/n 

Vorsitzende/n und eine/n Stellvertreter/in 

zu wählen. 

§ 19 Anträge 

(1) Antragsberechtigt zur Bezirkskonfe-

renz sind alle im § 16 (1) A genannten 

Organisationen und Organe. 

(2) Anträge müssen von jenen Organen 

beschlossen werden, die die Wahl der 

Delegierten vornehmen. 

(3) Anträge sind mindestens vier Wochen 

vor der Bezirkskonferenz schriftlich dem 

Bezirksparteivorstand zu übermitteln. 

(4) Verspätet eingebrachte Anträge oder 

Anträge, die auf der Bezirkskonferenz 

selbst gestellt werden, können zur Ver-

handlung zugelassen werden, wenn die 

Bezirkskonferenz dies beschließt. Betrifft 

ein solcher Antrag eine Änderung des 

Bezirksstatutes, kann er nur zur Verhand-
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lung gelangen, wenn die Bezirkskonferenz 

dies mit Zweidrittelmehrheit beschließt. 

(5) Verspätet eingebrachte Anträge, die 

von der Bezirkskonferenz nicht zur Ver-

handlung zugelassen werden, sind dem 

Bezirksparteivorstand zuzuweisen. 

(6) Der Bezirksparteivorstand hat alle 

ordnungsgemäß eingebrachten Anträge 

in einem Antragsheft zusammenzufassen 

und den Delegierten mindestens eine 

Woche vor der Bezirkskonferenz zu 

übermitteln. 

(7) Anträge zu einer außerordentlichen 

Bezirkskonferenz sind nicht an die für 

eine ordentliche Bezirkskonferenz gestell-

ten Fristen gebunden. Sofern es die au-

ßerordentliche Bezirkskonferenz nicht 

anderes beschließt, können nur Anträge 

behandelt werden, welche die beschlos-

sene Tagesordnung betreffen. 

§ 20 Beschlüsse 

(1) Beschlüsse der Bezirkskonferenz 

können nur bei Anwesenheit von mindes-

tens der Hälfte der stimmberechtigten 

Delegierten und mit absoluter Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen gefasst wer-

den. 

(2) Folgende Beschlüsse bedürfen der 

Zweidrittelmehrheit der abgegebenen 

Stimmen: 

a) Änderungen und Ergänzungen dieses 

Statutes; 

b) Zulassung verspäteter oder in der 

Bezirkskonferenz selbst eingebrachter 

Anträge gemäß § 19 (4); 

c) ausnahmsweise Zulassung von Dele-

gierten zur Bezirkskonferenz gemäß § 16 

(3). 

§ 21 Bezirksparteiausschuss 

(1) Dem Bezirksparteiausschuss gehören 

an: 

a) die Mitglieder des Bezirksparteivor-

standes; 

b) die Mitglieder der Bezirkskontrolle; 

c) die Vorsitzenden der im Bezirk beste-

henden sozialdemokratischen Organisati-

onen, die zum Landesparteitag delegie-

rungsberechtigt sind. 

d) sieben Vertreter/innen der Gewerk-

schafterInnen in der SPÖ plus pro 550 

Mitglieder der SPÖ Linz-Stadt ein/e Ver-

treter/innen der GewerkschafterInnen in 

der SPÖ mit ordentlichem Wohnsitz 

und/oder Dienstort in Linz; 

e) die Sektionsvorsitzenden und die Sek-

tionsfrauenvorsitzenden; 

f) die Mitglieder des Gemeinderates, der 

Bezirksorganisation; 

g) der/die Sekretär/in der Sozialdemokra-

tischen Gemeinderatsfraktion mit bera-

tender Stimme. 

h) die Koordinator/inn/en der Themensek-

tionen 

(2) Soferne es die Parteiarbeit erfordert, 

können über Vorschlag des Bezirkspartei-

vorstandes maximal jeweils fünf weitere 

Vertreter/innen von Sektionen, Referaten 

und Organisationen in den Bezirkspartei-

ausschuss von der Bezirkskonferenz 

gewählt werden. 

(3) Bei dauernder Verhinderung eines 

gewählten Mitgliedes ist über Vorschlag 

jener Organisation, aus der dieses Mit-

glied entsandt wurde, ein neues Mitglied 

mit Sitz und Stimme in den Bezirkspartei-

ausschuss aufzunehmen. 

§ 22 Bezirksparteivorstand 

(1) Dem Bezirksparteivorstand gehören 

an: 

a) der/die Bezirksparteivorsitzende und 

dessen/deren Stellvertreter/innen; 

b) der/die Bezirksparteikassier/in sowie 

allfällige Stellvertreter/innen; 

c) der/die Bezirksschriftführer/in sowie 
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allfällige Stellvertreter/innen; 

d) der/die Vorsitzende der Bezirkspartei-

kontrolle; 

e) der/die Vorsitzende des Bezirksbil-

dungsausschusses; 

f) die Vorsitzende des Bezirksfrauenvor-

standes; 

g) der/die Vorsitzende der Bezirksorgani-

sation der Jungen Generation 

h) zwei Vertreter/innen der Gewerkschaf-

terInnen in der SPÖ mit ordentlichem 

Wohnsitz und/oder Dienstort Linz; 

i) die sozialdemokratischen Mitglieder 

des Stadtsenates, der/die Vorsitzende der 

sozialdemokratischen Gemeinderatsfrak-

tion, die Abgeordneten, die Regierungs-

mitglieder sowie die Mitglieder des Bun-

desparteivorstandes der Bezirksorganisa-

tion; 

j) ein/e Vertreter/in der Jugendorganisati-

onen der Bezirksparteiorganisation, wobei 

die Jugendorganisationen ein Vorschlags-

recht besitzen; 

k) der/die Bezirksgeschäftsführer/in; 

l) der/die Sekretär/in der Sozialdemokrati-

schen Gemeinderatsfraktion mit beraten-

der Stimme; 

m) die Koordinator/innen der Themensek-

tionen mit beratender Stimme. 

(2) maximal fünfundzwanzig weitere zu 

wählende Mitglieder. 

(3) Der Bezirksparteivorstand soll sich zur 

Hälfte aus Sektionsvorsitzenden zusam-

mensetzen. 

§ 23 Bezirksparteipräsidium 

Dem Bezirksparteipräsidium gehören an: 

a) der/die Bezirksparteivorsitzende und 

dessen/deren Stellvertreter/innen; 

b) die Vorsitzende des Bezirksfrauenvor-

standes; 

c) der/die Vorsitzende des Bezirksbil-

dungsausschusses; 

d) der/die Bezirksparteikassier/in; 

e) ein/e Vertreter/in der Gewerkschafte-

rInnen in der SPÖ mit ordentlichem 

Wohnsitz und/oder Dienstort Linz; 

f) die sozialdemokratischen Mitglieder 

des Stadtsenates sowie der/die Vorsit-

zende der Sozialdemokratischen Gemein-

deratsfraktion; 

g) der/die Schriftführer/in; 

h) der/die Bezirksgeschäftsführer/in; 

i) ein/e Vertreter/in der Jugendorganisati-

onen der Bezirksparteiorganisation, wobei 

die Jugendorganisationen ein Vorschlags-

recht besitzen; 

j) der/die Sekretär/in der Sozialdemokrati-

schen Gemeinderatsfraktion mit beraten-

der Stimme. 

§ 24 Wahl des Bezirksparteiausschus-

ses und des Bezirksparteivorstandes 

(1) Zur Vornahme der Wahl des Bezirks-

parteiausschusses und des Bezirkspartei-

vorstandes setzt die Bezirkskonferenz 

eine Wahlkommission ein, die aus min-

destens sieben Mitgliedern zu bestehen 

und der Bezirkskonferenz die Wahlvor-

schläge zu erstatten hat. 

(2) Die Mitglieder der Wahlkommission 

dürfen nicht dem Bezirksparteivorstand 

angehören. 

(3) Bei Wahlen in Parteifunktionen (Aus-

schuss, Vorstand, Präsidium) ist darauf 

Bedacht zu nehmen, dass der Anteil der 

Frauen den einschlägigen Bestimmungen 

des Bundesparteistatutes entspricht. 

§ 25 Aufgaben des Bezirksparteiaus-

schusses 

Dem Bezirksparteiausschuss obliegt 

insbesondere: 

a) die Festlegung der allgemeinen politi-

schen Lage der Bezirkspartei; 

b) der Ausbau der Parteiorganisation und 

die planmäßige Parteiarbeit im Bezirk; 
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c) die Beratung der zur Bezirksorganisati-

on gehörenden Sektionen; 

d) die Verbreitung der Parteipresse und 

die Pflege des Bildungswesens. 

e) Um die fristgerechte Einbringung von 

Anträgen an den Bundesparteitag und an 

den Landesparteitag zu gewährleisten, ist 

der Bezirksparteiausschuss ermächtigt, 

Anträge der Bezirksorganisation zu be-

schließen und weiterzuleiten. 

f) Die Erstellung von Kandi-

dat/innenvorschlägen für Landtags- und 

Nationalratswahlen, soferne der Vorstand 

dies beschließt. 

§ 26 Aufgaben des Bezirksparteivor-

standes 

Dem Bezirksparteivorstand obliegen alle 

Aufgaben, die nicht einem anderen Organ 

vorbehalten sind, insbesondere: 

a) die Besorgung der laufenden Geschäf-

te der Bezirksorganisation; 

b) die die Beschlussfassung des Budgets 

und Entgegennahme der Jahresabschlüs-

se; 

c) die Vorbereitung von Anträgen an den 

Bezirksparteiausschuss und an die Be-

zirkskonferenz; 

d) Durchführung aller Beschlüsse der 

Bezirkskonferenz und des Bezirkspartei-

ausschusses; 

e) die Entsendung von Vertreter/inne/n 

der Bezirksorganisation in Vertretungs-

körperschaften, Kommissionen, Beiräte u. 

s. w.; 

f) die Entscheidung über die Nachfolge 

eines Mandatars/einer Mandatarin bei 

dessen/deren Ausscheiden oder Tod, 

soweit diese Entscheidung nicht durch 

die Wahlordnung zwingend geregelt ist. 

§ 27 Aufgaben des Bezirksparteipräsi-

diums 

Dem Bezirksparteipräsidium obliegt ins-

besondere: 

a) die Koordination aller von der Bezirks-

konferenz, vom Bezirksparteiausschuss 

oder vom Bezirksparteivorstand getroffe-

nen Maßnahmen; 

b) die Vorbereitung von Anträgen an den 

Bezirksparteivorstand oder an den Bezirk-

sparteiausschuss; 

c) die Genehmigung über finanzielle Aus-

gaben im Rahmen des vom Bezirkspartei-

vorstand beschlossenen Budgets der 

Bezirksorganisation Linz-Stadt. 

§ 28 Geschäftsführung 

(1) Dem/Der Bezirksparteivorsitzenden, 

bei dessen/deren Verhinderung ei-

nem/einer von ihm/ihr betrauten Stellver-

treter/in, obliegt die Geschäftsführung 

des Bezirksparteiausschusses, des Be-

zirksparteivorstandes bzw. des Bezirks-

parteipräsidiums. Ist der/die Bezirkspar-

teivorsitzende an der Betrauung verhin-

dert, bestimmen die Mitglieder des Be-

zirksparteiausschusses bzw. des Bezirks-

parteivorstandes den/die Stellvertreter/in. 

Der/Die Bezirksparteivorsitzende vertritt 

die Partei nach außen. Wichtige, insbe-

sondere verbindliche Schriftstücke sind 

von ihm/ihr und dem/der Bezirksge-

schäftsführer/in zu unterzeichnen. 

Schriftstücke, die eine vermögensrechtli-

che Verbindlichkeit begründen oder be-

enden, bedürfen der Mitunterzeichnung 

des Bezirksparteikassiers/der Bezirkspar-

teikassierin. 

(2) Die Einberufung und Leitung der 

Sitzungen des Bezirksparteiausschusses, 

des Bezirksparteivorstandes und des 

Bezirksparteipräsidiums obliegt dem/der 

Bezirksparteivorsitzenden bzw. des-

sen/deren Stellvertreter/innen. 
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(3) Der/Die Bezirksgeschäftsführer/in ist 

bezüglich der Erfüllung seiner/ihrer Tätig-

keit den Organen der Bezirksorganisation 

gegenüber weisungsgebunden und ver-

antwortlich. 

§ 29 Sitzungen des Bezirksparteiaus-

schusses, des Bezirksparteivorstandes 

und des Bezirksparteipräsidiums 

(1) Der Bezirksparteiausschuss, der Be-

zirksparteivorstand und das Bezirks-

parteipräsidium haben regelmäßig, min-

destens jedoch vierteljährlich Sitzungen 

abzuhalten und darüber Protokoll zu 

führen. 

(2) Eine Sitzung des Bezirksparteiaus-

schusses beziehungsweise Bezirkspartei-

vorstandes hat innerhalb von vierzehn 

Tagen stattzufinden, wenn mindestens 

ein Viertel der Mitglieder der Bezirkskon-

trolle dies verlangen. 

(3) Der Bezirksparteiausschuss, der Be-

zirksparteivorstand und das Bezirkspar-

teipräsidium können fallweise Personen 

mit beratender Stimme ihren Sitzungen 

zuziehen, soweit dies im Interesse der 

Parteiarbeit notwendig ist. 

(4) Der Bezirksparteiausschuss, der Be-

zirksparteivorstand und das Bezirkspar-

teipräsidium sind beschlussfähig, wenn 

sie ordnungsgemäß einberufen wurden 

und wenn mindestens die Hälfte ihrer 

Mitglieder, darunter der/die zur Leitung 

der Sitzung berufene Vorsitzende, anwe-

send ist. 

(5) Der Bezirksparteiausschuss, der Be-

zirksparteivorstand und das Bezirks-

parteipräsidium fassen ihre Beschlüsse 

mit der absoluten Mehrheit der abgege-

benen Stimmen. 

(6) An den Sitzungen des Bezirkspartei-

ausschusses, des Bezirksparteivorstan-

des und des Bezirksparteipräsidiums 

nimmt der/die Bezirksgeschäftsführer/in 

mit Sitz und Stimme teil. 

§ 30 Funktionsdauer 

Die Funktionsdauer des Bezirksparteiaus-

schusses, des Bezirksparteivorstandes, 

des Bezirksparteipräsidiums und aller von 

der Bezirkskonferenz gewählten Funktio-

när/innen endet mit der Konstituierung 

der neu gewählten Organe. 

§ 31 Bezirkskontrolle 

(1) Die Bezirkskontrolle, bestehend aus 

einem/einer Vorsitzenden sowie neun 

weiteren Mitgliedern, übt die Kontrolle 

der gesamten Verwaltung, die dem Be-

zirksparteiausschuss, dem Bezirkspartei-

vorstand und dem Bezirksparteipräsidium 

obliegt, aus; sie hat das Recht, jederzeit 

alle Bücher und Schriftstücke zu überprü-

fen. Sie ist berechtigt, alle Sektionen zu 

überprüfen. 

(2) Der Bezirksparteiausschuss kann von 

der Bezirkskontrolle in deren Wirkungsbe-

reich Sonderprüfungen verlangen, über 

deren Ergebnis dem Bezirksparteiaus-

schuss zu berichten ist. 

(3) Die Kontrolle der Gebarung des Be-

zirkssekretariates muss mindestens 

zweimal jährlich stattfinden. 

§ 32 Bezirksfrauenvorstand 

(1) Für die frauenpolitische Agenda im 

Bezirk ist der Bezirksfrauenvorstand ver-

antwortlich. Im steten Einvernehmen mit 

dem Bezirksparteivorstand hat er die 

organisatorischen Aufgaben im Bezirk 

und bei den Sektionen durchzuführen. 

(2) Vor jeder ordentlichen Bezirkskonfe-

renz ist eine Bezirksfrauenkonferenz 

einzuberufen. Diese wählt den Bezirks-

frauenvorstand, welcher der ordentlichen 
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Bezirkskonferenz zur Kenntnisnahme zu 

bringen ist. 

Zur Teilnahme an der Bezirksfrauenkonfe-

renz sind berechtigt: 

a) die Delegierten der Sektionen aus dem 

Kreise der weiblichen Parteimitglieder. 

Jede Sektion entsendet für je fünfzig 

weibliche Parteimitglieder eine Delegierte; 

b) die Mitglieder des Bezirksfrauenvor-

standes; 

c) die aus der Bezirksorganisation stam-

menden weiblichen Abgeordneten und 

Regierungsmitglieder sowie die Gemein-

derätinnen; 

d) fünf weibliche Delegierte der Gewerk-

schafterInnen in der SPÖ mit ordentli-

chem Wohnsitz und/oder Dienstort Linz; 

e) je eine Vertreterin der zur Bezirkskon-

ferenz delegationsberechtigten sozialde-

mokratischen Organisationen. 

Für die Einberufung und Abwicklung der 

Frauenbezirkskonferenz sind die Bestim-

mungen der §§ 15 und 18-20 des Bezirk-

sparteistatutes sinngemäß anzuwenden. 

(3) Der von der Frauenbezirkskonferenz 

gewählte Bezirksfrauenvorstand besteht 

aus höchstens fünfundzwanzig Mitglie-

dern. Im Bezirksfrauenvorstand sollen die 

Sektionen unter Bedachtnahme auf die 

jeweilige Anzahl der weiblichen Parteimit-

glieder möglichst gleichmäßig vertreten 

sein. Die aus der Bezirksorganisation 

stammenden weiblichen Abgeordneten 

und Regierungsmitglieder sowie die Ge-

meinderätinnen nehmen an den Sitzun-

gen des Bezirksfrauenvorstandes mit Sitz 

und Stimme teil. Ebenso können Vertrete-

rinnen von nicht im Bezirksfrauenvor-

stand vertretenen sozialdemokratischen 

Organisationen den Sitzungen beigezogen 

werden. 

§ 33 Bildungsarbeit im Bezirk 

(1) Bezirksbildungskonferenz 

Die Bezirksbildungskonferenz setzt sich 

zusammen: 

a) Ordentlich Delegierte: Die Mitglieder 

des Bezirksbildungsausschusses, die 

Bildungsreferent/innen der Sektionen 

und, soweit vorhanden, deren Stellvertre-

ter/innen, zwei Delegierte des Bezirkspar-

teivorstandes, der/die Bezirksgeschäfts-

führer/in, je ein/e Delegierte/r der zur 

Bezirkskonferenz der SPÖ delegationsbe-

rechtigten sozialdemokratischen Organi-

sationen, Referate und Fraktionen, die in 

ihrem Wirkungsbereich Bildungsarbeit 

leisten. 

b) Gastdelegierte: Der Bezirksbildungs-

ausschuss kann Gastdelegierte einladen.  

Die Bezirksbildungskonferenz tritt min-

destens vor jeder ordentlichen Bezirks-

konferenz zusammen. Sie nimmt den 

Bericht des Bezirksbildungsausschusses 

entgegen und legt die Bezirksbildungsar-

beit fest. 

(2) Der Bezirksbildungsausschuss wird 

von der Bezirksbildungskonferenz ge-

wählt. Er wird der Bezirkskonferenz zur 

Kenntnisnahme vorgelegt. Der Bezirksbil-

dungsausschuss übt seine Tätigkeit im 

Einvernehmen mit dem Bezirksparteivor-

stand aus und erstellt unter Beachtung 

des Schulungssystems der SPÖ und der 

Jahresprogramme des Landesbildungs-

ausschusses und des Dr.-Karl-Renner-

Institutes jährlich ein Programm für die 

Schulungs- und Bildungsarbeit im Bezirk 

und legt dieses zur Kenntnisnahme dem 

Bezirksparteivorstand vor. Der Bezirksbil-

dungsausschuss setzt sich aus mindes-

tens acht, höchstens aber fünfzehn ge-

wählten Mitgliedern zusammen. Die Ar-

beiten des Bezirksbildungsausschusses 

können von einem Präsidium, das min-
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destens aus dem/der Vorsitzenden und 

den Stellvertreter/innen besteht, geleitet 

werden. 

Der/Die Bezirksgeschäftsführer/in gehört 

dem Bezirksbildungspräsidium und dem 

Bezirksbildungsausschuss mit Sitz und 

Stimme an. Für die Bearbeitung besonde-

rer Sachgebiete kann der Bezirksbil-

dungsausschuss Fachreferent/inn/en in 

beliebiger Zahl einsetzen. 

§ 34 Jugendarbeit im Bezirk 

(1) Für die Erfüllung der Aufgaben ent-

sprechend den Bestimmungen des Orga-

nisationsstatutes der SPÖ-Oberösterreich 

sind sozialdemokratischen Jugendorgani-

sationen bzw. die Junge Generation im 

Einvernehmen mit den Bezirksparteigre-

mien verantwortlich. 

§ 35 Themensektionen 

(1) Der Bezirksparteivorstand kann auf 

Antrag des Bezirksparteipräsidiums für 

die Dauer einer Funktionsperiode The-

mensektionen einrichten. Der Antrag 

enthält eine Beschreibung der Aufgaben 

und den Namen des Koordinators/der 

Koordinatorin. 

(2) Der/Die Koordinator/in ist mit bera-

tender Stimme dem Bezirksvorstand 

beizuziehen und berichtet diesem zumin-

dest jährlich. 

(3) Themensektionen können sich an 

bestimmte Zielgruppen richten bzw. mit 

einem bestimmten politischen Themen-

gebiet befassen. 

(4) Die Mitgliedschaft in der Partei ist 

keine Voraussetzung für die Mitarbeit in 

den Themensektionen. Der/Die Koordina-

tor/in und die Delegierten zur Bezirkskon-

ferenz müssen Mitglieder der Partei sein. 

(5) Die Themensektion erfüllt ihre Aufga-

ben mit Unterstützung des Bezirkssekre-

tariats und im Einvernehmen mit dem/der 

Bezirksgeschäftsführer/in. Themensektio-

nen haben keine eigene Rechtspersön-

lichkeit. Öffentlichkeitswirksame Aktivitä-

ten sind jedenfalls mit dem/der Bezirks-

geschäftsführer/in abzustimmen. Rechts-

verbindliche Schriftstücke müssen von 

dem/der Bezirksvorsitzenden und 

dem/der Bezirksgeschäftsführer/in unter-

zeichnet werden. 

(6) Eine Themensektion kann auf eigenen 

Antrag oder auf Antrag des Bezirkspartei-

präsidiums vom Bezirksparteivorstand 

aufgelöst werden. Sie gilt jedenfalls dann 

als aufgelöst, wenn sie am Beginn einer 

Funktionsperiode vom Bezirksvorstand 

nicht neuerlich eingerichtet wird. 

§ 36 Kandidaturen 

(1) Die Kandidat/innenlisten werden in 

folgender Weise beschlossen: 

a) für den Nationalrat durch den Bezirks-

parteiausschuss oder die Bezirkskonfe-

renz; 

b) für den Landtag durch den Bezirkspar-

teiausschuss oder die Bezirkskonferenz; 

c) für den Gemeinderat durch die Be-

zirkskonferenz; 

d) für den Stadtsenat durch den Bezirks-

parteivorstand nach Anhörung der Ge-

meinderatsfraktion. 

(2) Der Bezirksparteivorstand hat das 

Recht, vier Gemeinderatskandidat/inn/en 

an wählbarer Stelle zu platzieren, deren 

Wahl im Interesse der Parteiarbeit liegt, 

ohne Rücksicht auf ihre Zugehörigkeit zu 

einer bestimmten Sektion, Organisation 

oder einem Referat. 

(3) Bei der Aufstellung und Reihung von 

Kandidat/inn/en für öffentliche Funktionen 

ist darauf Bedacht zu nehmen, dass der 

Anteil der Frauen den einschlägigen Best-
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immungen des Bundesparteistatutes 

entspricht. 

(4) Wurde im Rahmen einer Mitgliederdi-

rektwahl gemäß § 37 dieses Statuts ein/e 

Spitzenkandidat/in für die Gemeinderats-, 

Landtags- oder Nationalratswahl gekürt, 

so gilt diese/r als von der Bezirkskonfe-

renz gewählt. 

§ 37 Mitgliederdirektwahl 

(1) Die Auswahl der/des Bezirksparteivor-

sitzenden sowie der Spitzenkandi-

dat/inn/en für die Gemeinderats-, Land-

tags- und Nationalratswahl erfolgt grund-

sätzlich durch Direktwahl der Mitglieder 

der SPÖ Linz-Stadt. 

(2) Der Bezirksparteivorstand beschließt 

die erforderlichen Verfahrensbestimmun-

gen („Wahlordnung“) für die Direktwahl. 

§ 38 Schieds- und Ehrengericht 

Bezüglich der Schieds- und Ehrengerichte 

gelten uneingeschränkt die Bestimmun-

gen des Organisationsstatutes der SPÖ 

Oberösterreich. 

§ 39 Schlussbestimmungen 

(1) Dieses Statut tritt mit der Beschluss-

fassung in Kraft. 

(2) Änderungen dieses Statuts obliegen 

ausschließlich der Bezirkskonferenz. 

Für derartige Änderungen ist die Anwe-

senheit der Hälfte der stimmberechtigten 

Delegierten und die Mehrheit von zwei 

Drittel der abgegebenen Stimmen erfor-

derlich 

 

 


